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9. Freiwilligenpolitik

9.1. Grundsätze

Es geht nicht darum, das freiwillige Engagement
aus Kostengründen vor dem Hintergrund der de-
mografischen Entwicklung zu fördern. Sozialversi-
cherungspflichtige Arbeit kann und darf durch bür-
gergesellschaftliches Engagement nicht ersetzt
werden. Es ist notwendig, bürgergesellschaft-
liches Engagement zu verstärken, weil dies einen
unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusam-
menhalt der Gesellschaft leistet.

Der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft be-
ruht zunächst auf einem ausgebauten und si-
cheren Sozialstaat mit Rechtsansprüchen für die
BürgerInnen. Wenn die Notwendigkeit besteht,
Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann steht dafür ein
Netz mit Rechtsanspruch zur Verfügung, das in
Österreich eng geknüpft ist und einen verläss-
lichen Schutz bietet.

Als zweite Säule für den sozialen Zusammenhalt
sind Unternehmen einzuordnen, die über ihre ge-
setzlichen Verpflichtungen hinaus Beiträge für so-
ziale Verantwortung leisten. Gesellschaftlich ver-
antwortliche Unternehmen leisten auch einen we-
sentlichen Beitrag durch Socialsponsoring und
gute Rahmenbedingungen für das freiwillige Enga-
gement ihrer MitarbeiterInnen.

Die dritte Säule für den sozialen Zusammenhalt
liegt im bürgerschaftlichen Engagement der Bür-
gerInnen, wo sie über gesetzliche Verpflichtungen
hinaus – und nicht nur als politische Menschen –
aus eigener Betroffenheit oder aus Erkenntnis über
die Notwendigkeit solidarischen Handelns selbst
aktiv und tätig werden. Die Substanz einer solida-
rischen Gesellschaft besteht darin, die Verbindung
zwischen Wohlfahrtsstaat, Unternehmen und bür-
gergesellschaftlichem Engagement optimal zu ge-
stalten.

9.2. Politische Initiativen

Der Österreichische Rat für Freiwilligenarbeit hat
2004 ein „Aktionsprogramm Freiwilligenarbeit“ mit
Vorschlägen zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für freiwilliges Engagement vorgelegt.

Bis zum Jahr 2006 wurden einzelne Maßnahmen
zur Aufwertung und Anerkennung des freiwilligen
Engagements wie zum Beispiel der Österrei-
chische Freiwilligenpass und Nachweis über Frei-
willigenarbeit, der als Zusatzqualifikation bei Stel-
lenbewerbungen verwendet werden kann, umge-
setzt.

Im Jahr 2007 hat sich eine Arbeitsgruppe des Bun-
desministerium für Soziales und Konsumenten-
schutz (BMSK) mit weiteren Vorschlägen, wie der
Definition und Abgrenzung des freiwilligen Enga-
gements gegenüber der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung, mit dem Freiwilligen So-
zialjahr sowie mit Maßnahmen zur Professionali-
sierung des Freiwilligenmanagements beschäftigt
und einen Vorhabenskatalog erarbeitet. Darüber
hinaus hat eine Delegation des BMSK Maßnah-
men, Erfahrungen und Best Practices in Deutsch-
land und Italien studiert.

Bei der 1. Sitzung des Österreichischen Rates für
Freiwilligenarbeit unter Vorsitz von Herrn Bundes-
minister a.D. Dr. Erwin Buchinger am 31. März
2008, stellte dieser die geplanten Vorhaben in der
Freiwilligenpolitik vor. Der Österreichische Freiwil-
ligenrat, in dem VertreterInnen der Bundesministe-
rien, der Sozialpartner, der Länder, Städte und Ge-
meinden sowie der Dachorganisationen von Frei-
willigenorganisationen aus allen gesellschaft-
lichen Bereichen vertreten sind, wird weiter aufge-
wertet. Das Gremium berät gemeinsame Maßnah-
men zur Förderung und Stärkung des freiwilligen
Engagements in Österreich.
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9.3. Formelle und informelle Freiwilligenarbeit

„Formelle Freiwilligenarbeit“ umfasst jene Aktivi-
täten, die im Rahmen einer Organisation, eines
Vereins oder einer Institution erfolgen. Beispiele
dafür sind:

Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste. „Blau-
lichtorganisationen“ (z.B. Freiwillige Feuerwehr,
Berg- und Wasserrettung, Rotes Kreuz, Arbei-
tersamariterbund),
Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeit (z.B.
Musikkapelle, Theatergruppe),
Umwelt, Natur- und Tierschutz (z.B. WWF,
Greenpeace),
kirchlicher, religiöser Bereich (z.B. Kirchen-
chor, Pfarrgemeinderat),
Sozial- und Gesundheitsbereich (Hilfsorgani-
sationen zur Betreuung anderer Personen,

Pensionistenverbände, Leitung von Selbsthil-
fegruppen),

politische Arbeit und Interessensvertretung
(z.B. Gewerkschaft, Berufsverband),

bürgerschaftliche Aktivitäten und Gemein-
wesen (z.B. Ortsentwicklungsverein, Bürge-
rInnen-Initiativen),

Bildung (z.B. Elternverein, Lernhilfezentrum),

Sport und Bewegung (z.B. Sportverein, Bewe-
gungsgruppe).

„Informelle Freiwilligenarbeit“, oft auch „Nachbar-
schaftshilfe“ genannt, erfolgt aus persönlicher Initi-
ative ohne institutionellen Rahmen. Aktivitäten in
diesem Bereich sind z.B. Haushaltsarbeiten, Ein-
kaufen, Kinderbetreuung, Gartenpflege.

9.4. Beteiligung an Freiwilligenarbeit

Als Zusatzbefragung zum Mikrozensus 2006 hat
das BMSK bei Statistik Austria eine Erhebung über
Volumen und Struktur der Freiwilligenarbeit in Ös-
terreich in Auftrag gegeben, die zeigt, dass Freiwil-
ligenarbeit einen großen Stellenwert in Österreich
hat. 44% der österreichischen Bevölkerung ab 15
Jahren leisten in irgendeiner Form Freiwilligenar-
beit. Der Anteil bei den Männern beträgt 47%, bei
den Frauen 41%. Insgesamt engagieren sich
knapp über 3 Millionen ÖsterreicherInnen ab 15
Jahren freiwillig.

28% der Personen ab 15 Jahren leisten formelle (in
Organisationen/Vereinen) und 27% informelle
(„Nachbarschaftshilfe“) Freiwilligenarbeit. Männer
sind anteilsmäßig deutlich häufiger in Organisati-
onen engagiert, bei der Nachbarschaftshilfe sind
die Anteile der Frauen und der Männer ident.

In der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen engagieren
sich 50%, in jener der 15- bis 19- und 60- bis
69-Jährigen sind es 43%. Die Gruppe der ab
70-Jährigen liegt deutlich unter dem Durchschnitt.
AbsolventInnen mit höherem Bildungsabschluss
sind überdurchschnittlich aktiv.

Die Altersgruppen zwischen 30 und 59 Jahren sind
am stärksten in der Freiwilligenarbeit vertreten
(siehe Grafik „Alter“).

Generell ist das Engagement in ländlichen Regio-
nen höher als im städtischen Bereich. Knapp 50%
der über 15-Jährigen sind in Oberösterreich, Tirol,
Niederösterreich und Vorarlberg als Freiwillige tä-
tig. In Wien beträgt der Anteil 35%.

Im Sozial- und Gesundheitsbereich ist mit 15% der
Freiwilligenanteil der 60- bis 79-Jährigen mehr als
doppelt so hoch wie in allen anderen Altersgrup-
pen.

62% der freiwillig Tätigen ab 15 Jahren erbringen
Leistungen im informellen Bereich, d.h. es domi-Quelle: Statistik Austria
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niert generell die Nachbarschaftshilfe. Danach fol-
gen:

„Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeit“ mit
17%,
„Sport und Bewegung“ mit 16%,
„Kirchlicher und religiöser Bereich“ mit 14% und
„Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste“ mit
14%.

Je 5% bis 6% betätigen sich in den Bereichen „Bür-
gerliche Aktivitäten und Gemeinwesen, „Umwelt,
Natur und Tierschutz“ sowie „Bildung“.

Männer engagieren sich in den Bereichen Nach-
barschaftshilfe (57%), „Sport“ sowie „Hilfsdienste“
mit je 22%, „Kultur“ mit 18% und „Politische Arbeit
und Interessensvertretung“ mit 11%. In allen ande-
ren Bereichen liegen die Anteile unter 10%.
Schlusslicht ist die „Bildung“ mit nur 4% Aktiven.

67% der freiwillig tätigen Frauen erbringen Leistun-
gen im informellen Bereich (Nachbarschaftshilfe),
gefolgt von „Kirche“ mit 20% und „Kultur“ mit 16%.
Knapp unter 10% liegt der Anteil für „Sport“, nur 4%
sind in den Bereichen „Gemeinwesen“ sowie „Um-
welt“ aktiv.

Quelle: Statistik Austria
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9.5. Bericht zur Situation des freiwilligen Engagements in Österreich

Auf Grundlage dieser Erhebung wird in Verbindung
mit anderen Daten des Mikrozensus im Rahmen
eines Forschungsprojekts ein Bericht zur Situation
des freiwilligen Engagements in Österreich erstellt,
der im Mai 2009 vorliegen soll. Damit soll eine wis-
senschaftliche Grundlage für die künftige Beschäf-
tigung mit Freiwilligenarbeit geschaffen werden.

Wesentliche Themenfelder des Berichts:

Definition und Abgrenzung von Freiwilligenar-
beit,
die gesellschaftliche Bedeutung und das Volu-
men des freiwilligen Engagements als maßgeb-
liches Sozialkapital unserer Gesellschaft,
aktuelle Trends und Entwicklungen sowie Best
Practice-Beispiele in anderen Ländern,
Freiwilligenarbeit und Arbeitsmarkt, die Ab-
grenzung sowie Überschneidungen zum Ar-
beitsmarkt, die Stellung der freiwillig Tätigen am
Arbeitsmarkt, sowie die besondere Rolle des
freiwilligen Engagements für benachteiligte

Gruppen, insbesondere für junge Menschen
mit geringen Qualifikationen, für Menschen mit
Behinderung, Langzeitarbeitslose, Migran-
tInnen, BerufswiedereinsteigerInnen,
Auswertung der Struktur des freiwilligen Enga-
gements – vor allem unter älteren, aber auch
jüngeren Menschen -, wobei hier insbesondere
die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen
auf dem Land und in der Stadt und von verschie-
denen sozialen Schichten betrachtet werden
sollen; insbesondere ältere Menschen quer
durch alle Schichten sollen in der Nachberufs-
phase zur Teilnahme und Mitwirkung eingela-
den werden,
die Rahmenbedingungen für freiwilliges Enga-
gement im Status-quo und bei der Umsetzung
der vom Österreichischen Freiwilligenrat vorge-
schlagenen Maßnahmen, um Empfehlungen
für die Weiterentwicklung der Freiwilligenpolitik
ableiten zu können.

9.6. Gesetz über ein Freiwilliges Sozialjahr

Der Ministerrat hat mit Beschluss vom 13. Juli 2006
einen Bericht des BMSK über die Rahmenbedin-
gungen zur Absolvierung eines Freiwilligen Sozial-
dienstjahres und eine Sonderrichtlinie zur Förde-
rung des Freiwilligen Sozialdienstjahres 2006/2007
zur Kenntnis genommen. Durch die Sonderrichtli-
nie können junge Menschen in einem Alter zwi-
schen 17 und 26 Jahren, die ein Freiwilliges Sozial-
dienstjahr absolvieren, unter bestimmten Voraus-
setzungen – neben einem vom Projektträger oder
der jeweiligen Einrichtung gewährten Taschengeld
von monatlich mindestens 168 EUR netto – zu-
sätzlich gefördert werden. Da aufgrund der gesetz-
lichen Bestimmungen keine Familienbeihilfe ge-
währt werden kann, sollen mit dieser Förderung fi-
nanzielle Nachteile kompensiert werden.

Ein Freiwilliges Sozialdienstjahr im Sinne dieser
Richtlinie ist ein Jahr, in dem sich eine Person bei
einem geeigneten gemeinnützigen Träger der
freien Wohlfahrtspflege vertraglich verpflichtet, ei-
nen freiwilligen Dienst außerhalb einer Berufsaus-
bildung ohne Gewinnerzielungsabsicht zu leisten.
Dieser ist derzeit hinsichtlich seines Ausmaßes mit
einer Vollzeitbeschäftigung zu vergleichen und
wird bei einer anderen geeigneten Stelle als dem

gemeinnützigen Träger der freien Wohlfahrts-
pflege (Einsatzstelle) absolviert. Die Tätigkeiten
im Bereich des Freiwilligen Sozialjahres bieten
sehr viel Berufsorientierung und können eine Ein-
stiegshilfe in Gesundheits- und Pflegeberufe dar-
stellen.

Die Geltungsdauer der Sonderrichtlinie wurde
2007 per Ministerratsbeschluss um ein weiteres
Jahr verlängert und die Finanzierung für die Jahre
2007 und 2008 durch das BMSK sichergestellt.
Vereinbart wurde, dass nach Auslaufen der Son-
derrichtlinie das freiwillige Sozialjahr auf eine neue
Basis zu stellen ist, wobei für die weitere Finanzie-
rung nach 2008 die Bundesministerin für Gesund-
heit, Familie und Jugend eine Prüfung der Bereit-
stellung der Mittel aus dem Familienlastenaus-
gleichsfonds (FLAF) zugesagt hat. Der Ministerrat
hat der Verlängerung der Sonderrichtlinie für das
Jahr 2008/2009 im Juni 2008 zugestimmt. 

Mittelfristiges Ziel ist es, dass junge Menschen, die
sich zu einem Freiwilligen Sozialjahr verpflichten,
auch die Familienbeihilfe erhalten.



9. Freiwilligenpolitik

122

9.7. GEMA Gemeinsam Aktiv

Das Anliegen hinter dem Modellprojekt „GEMA Ge-
meinsam aktiv“ ist die Aufwertung und Stärkung
der Freiwilligenarbeit mit dem Ziel, ein Referenz-
modell zu schaffen, das nach erfolgter Evaluierung
in ganz Österreich umgesetzt werden kann. Es soll
der soziale Zusammenhalt und das „soziale Kapi-
tal“ auf kommunaler und regionaler Ebene, sowie
in Projekten von Vereinen und Non-Profit-Organi-
sationen gestärkt werden.

In diesem zweijährigen Modellprojekt „GEMA Ge-
meinsam Aktiv“ (2008 – 2010) sollen in Zusam-
menarbeit mit dem Landessozialreferat des Bun-
deslandes Oberösterreich Maßnahmen zur Errei-
chung professioneller Strukturen des Freiwilligen-
managements erprobt werden. Dazu wird in einem
ersten Schritt ein unabhängiges Landesfreiwilli-
genzentrum (ULF) in Linz eingerichtet. Das ULF
dient als landesweite Koordinationsdrehscheibe
sowie Service- und Ansprechstelle.

Es braucht Qualifizierungsmaßnahmen für Freiwil-
lige, die ihr Selbstwertgefühl und ihre Mitwirkungs-
bereitschaft als freiwillige TrägerInnen des sozi-
alen Netzwerkes stärken, ebenso wie für Freiwilli-

genbegleiterInnen, die diesen neuen Ansprüchen
in der Betreuung und Begleitung von engagierten
Menschen gerecht werden. Derartige Bildungs-
maßnahmen sollen über das ULF in Linz sowie
über lokale und regionale Volksbildungseinrich-
tungen und Bildungseinrichtungen großer Organi-
sationen angeboten werden und so auch deren
Vernetzung fördern. Die Angebote sollen sich an
den Leitfäden für Bildungsmaßnahmen, die vom
Österreichischen Freiwilligenrat erarbeitet und
2007 vom BMSK aufgelegt wurden, orientieren.

Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs werden lo-
kale und regionale Projekte von Vereinen und Or-
ganisationen zur Mitwirkung von Freiwilligen, und
insbesondere älteren Menschen in der Nacher-
werbsphase, gefördert und durch das ULF ver-
netzt. Dazu steht die Freiwilligenplattform im Inter-
net www.freiwilligenweb.at zur Verfügung, die
2008 einem umfassenden Relaunch mit noch mehr
Serviceangeboten unterzogen wurde und in des-
sen Netzwerk das ULF prominent aufgenommen
wird.


